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		  Nr. 136

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken

Gemeinsame Bekanntmachung der Gemeinden Nagel und Tröstau

Flurneuordnung und Dorferneuerung Reichenbach
Gemeinde Nagel, Landkreis Wunsiedel i.Fichtelgebirge

Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes

Bekanntmachung und Ladung

Die Teilnehmergemeinschaft Reichenbach hat den Flurbereinigungsplan 
erstellt.

Der Flurbereinigungsplan fasst die Ergebnisse des Verfahrens zusammen. 

Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden folgende 
Bestandteile des Flurberei-nigungsplanes ausgelegt:

-	 Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen
-	� Verzeichnis der Flurstücke (Einlage) mit den Anteilen zu den 

Landabzügen bzw. Vo-rausleistungen
-	� Verzeichnis der Flurstücke mit den Anteilen zur Beitragspflicht (§ 

19 FlurbG)
-	 Nachweis über die Gemeindegrenzänderungen
-	 Vorstandsbeschluss zum Flurbereinigungsplan
-	 Textteil zum Flurbereinigungsplan
-	 Gebietskarte
-	 Abfindungskarte

Nur zur Einsichtnahme durch Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse 
nachweisen (z. B. Eigentümer, Hypothekengläubiger) werden folgen­
de Bestandteile des Flurbereinigungsplanes ausgelegt:

Bestandsblatt (Einlage)
Auszug aus dem Flurbereinigungsplan (Eigentümernachweis, 
Forderungsnachweis, Abfindungsnachweis)

Belastungsnachweis
Akt Dienstbarkeiten und Rechte

Die Auszüge aus dem Flurbereinigungsplan wurden den Teilnehmern 
bereits übersandt.

Die oben angegebenen Bestandteile des Flurbereinigungsplanes wer­
den im Rathaus der Gemeinde Nagel, Wunsiedler Str. 25, 95697 
Nagel, vom 11.09.2020 mit 25.09.2020 wäh-rend der Dienststunden 
zur Einsichtnahme für die Beteiligten ausgelegt.

Die Abfindungskarte kann zusätzlich innerhalb von 
vier Monaten ab dem ersten Tag der Niederlegung auch 
auf der Internetseite des Amtes für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken unter dem Link „Flurbereini-
gungsplan“ eingesehen werden:

(http://www.landentwicklung.bayern.de/Oberfranken/137278/)

Aufgrund der geltenden Infektionsschutzmaßnahmen wegen der 
COVID-19 Pandemie wird im Vorhinein um eine telefonische 
Terminvereinbarung bei Inanspruchnahme des Anhörungstermins 
gebeten, damit größere Menschenansammlungen vermieden werden. 
Terminvereinbarung unter: 0951 / 837-316 oder -395.

Nach der Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes, und zwar am

Mittwoch, 30.09.2020
von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

sowie

Donnerstag, 01.10.2020
von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:30 Uhr

Ort: Gasthof "Zur Kösseine", Kösseinestr. 10, 95697 Nagel

werden zwei Anhörungstermine abgehalten. Zu diesen Terminen wird 
hiermit geladen.

Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder Auskünfte 
über den bekannt gegebenen Flurbereinigungsplan gewünscht werden.
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Anträge zur Ermittlung und Festsetzung von Geldabfindungen für 
Obstbäume und andere Holzpflanzen (§ 50 FlurbG) sowie von 
Geldausgleichen oder Ausgleichen anderer Art für vorübergehende 
Unterschiede zwischen dem Wert der alten Grundstücke und dem 
Wert der Landabfindungen und für andere vorübergehende Nachteile 
(§ 51 FlurbG) sind spä-testens bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist 
schriftlich beim Vorsitzenden des Vorstan-des der 
Teilnehmergemeinschaft Reichenbach am Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg 
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg), oder beim Amt 
für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a, 96047 
Bamberg (Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg), zu 
stellen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Flurbereinigungsplan kann innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Tag des Anhörungstermins schriftlich bei der 
Teilnehmergemeinschaft Reichenbach am Amt für Ländliche 
Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg 
(Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg), oder durch 
Einlegung beim Amt für Ländliche Ent-wicklung Oberfranken, 
Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg (Postanschrift: Postfach 11 01 64, 
96029 Bamberg), Widerspruch erhoben werden. Er kann auch per 
E-Mail mittels eines mit einer qualifizierten elektronischen Signatur 
versehenen Dokuments unter der Adresse

poststelle@ale-.bayern.de

eingelegt werden. Ist über den Widerspruch innerhalb einer Frist von 
einem Jahr sachlich nicht entschieden worden, so kann Klage beim 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in München (Hausanschrift: 
Ludwigstr. 23, 80539 München - Briefanschrift: Post-fach 34 01 48, 
80098 München) schriftlich erhoben werden. Die Klage kann in die­
sem Fall nur bis zum Ablauf von weiteren drei Monaten seit Ablauf 
der Jahresfrist erhoben werden. Die Klage muss den Kläger, die 
Beklagte (Teilnehmergemeinschaft) und den Gegen¬stand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll einen Antrag enthalten, der nach 
Art, Umfang und Höhe nicht bestimmt zu sein braucht. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege­
ben werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

- �Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere 
Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
können dem Internetauftritt des Bayerischen Staatsministe-riums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unter www.stmelf.bay­
ern.de/rechtsbehelf entnommen werden.

- �Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof in 
München nach Maßgabe der Internetpräsenz der Verwaltungs­
gerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de) zu entnehmenden 
Bedingungen erhoben werden.

Bamberg, 19.08.2020, 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; 
gez. Engel, Techn. Amtsrat; Vorsitzender des Vorstands der 

Teilnehmergemeinschaft Reichenbach

__________

Nr. 137

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
Flurneuordnung Schirnding III
Markt Schirnding, Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Gemeinsame Bekanntmachung und Ladung für den Markt 
Schirnding, die Stadt Hohenberg a.d. Eger und die Stadt Arzberg 

Gz. B3-A 7533

Bekanntmachung und Ladung

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hält am Dienstag, 
den 22. September 2020, um 19.00 Uhr, in der Gemeindehalle 
Schirnding, Kirchberg 4, 95706 Schirnding eine

Informationsversammlung

über die Durchführung eines Verfahrens nach dem 
Flurbereinigungsgesetz zur Flurneuordnung in Dietersgrün und 
Fischern ab. Dieses Verfahren dient der Umsetzung von Kernwegen.

Hierzu werden alle Bürger eingeladen, die in dem betreffenden 
Gemeindegebiet Grundeigentum haben. Die Ladung richtet sich auch 
an die Bürger und Grundeigentümer, die keine Landwirte sind, sowie 
an die Pächter landwirtschaftlicher Flächen. 

In der Versammlung wird insbesondere über Sinn und Zweck des 
Verfahrens, die geplante Umsetzung von Kernwegen, über die vor­
aussichtlich anfallenden Kosten und deren Finanzierung sowie über 
das voraussichtliche Verfahrensgebiet aufgeklärt.

Für eine Aussprache besteht ausreichend Gelegenheit.

Zu der Versammlung sind auch das Landratsamt Wunsiedel, das Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Münchberg, das 
Wasserwirtschaftsamt Hof und die landwirtschaftliche 
Berufsvertretung eingeladen, um über die in ihren Fachbereich fallen­
den Maßnahmen während des Verfahrens Aufschluss zu geben.

Bamberg, 14.08.2020, 

Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken; 
gez. Kamhuber, Baudirektor

__________

Nr. 138

22-3322-6/18

Bekanntmachung

Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach §§ 43 ff. 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Ostbayernring – Ersatzneubau 380/110-kV-Höchstspannungslei-
tung Redwitz a.d.Rodach – Schwandorf einschließlich Rückbau 
der Bestandsleitung;
Abschnitt Umspannwerk Mechlenreuth - Regierungsbezirksgrenze 
Oberfranken/Oberpfalz (Ltg.Nr. B160);
Bekanntmachung Online-Konsultation

Die Regierung von Oberfranken führt im Rahmen des 
Anhörungsverfahrens für das o.a. Vorhaben der TenneT TSO GmbH, 
Bernecker Straße 70, 95448 Bayreuth, anstelle eines Erörterungs­
termines eine Online-Konsultation gemäß § 5 Abs. 2 und 4 
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) durch.

Die Durchführung der Online-Konsultation vom 14.09.2020 bis zum 
09.10.2020 wird hiermit gemäß § 5 Abs. 3 Satz 2 PlanSiG i.V.m. Art. 
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73 Abs. 6 Satz 2 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz und § 2 
Abs. 1 PlanSiG bekannt gemacht.

1. �Die Behörden, die Vorhabenträgerin und diejenigen, die 
Einwendungen erhoben oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
werden von der Online-Konsultation individuell benachrichtigt.

2. �Für die Online-Konsultation werden den zur Teilnahme Berechtigten 
zusätzlich zu den individuell zur Verfügung gestellten Informationen 
weitere, sonst im Erörterungstermin zu behandelnde Informationen 
zugänglich gemacht. Diese werden über die Internetseite www.
reg-ofr.de/obrok vom 14.09.2020 bis 09.10.2020 digital abrufbar 
sein. Ihnen wird Gelegenheit gegeben, sich bis einschließlich 
09.10.2020 schriftlich oder elektronisch dazu zu äußern (§ 5 Abs. 
4 Sätze 1 und 2 PlanSiG).

3. �Zur Teilnahme berechtigt sind neben den in Nr. 1 genannten Stellen 
auch sonstige Betroffene, deren Belange durch das Vorhaben berührt 
werden. Diese können bei der Regierung von Oberfranken, Sachgebiet 
22 (Postadresse: Ludwigstraße 20, 95444 Bayreuth; Fax-Nr. 0921/604-
1400; E-Mail-Adresse: energiewirtschaft@reg-ofr.bayern.de) recht­
zeitig vor Ende der Äußerungsfrist (09.10.2020) schriftlich oder per 
E-Mail den Zugang zur Online-Konsultation beantragen.

4. �Die Regelungen über die Online-Konsultation lassen den bereits 
eingetreten Ausschluss von Einwendungen unberührt (§ 5 Abs. 4 
Satz 4 PlanSiG). 

5. �Teilnahmeberechtigte können sich durch einen Bevollmächtigten ver­
treten lassen. Die Be-vollmächtigung ist durch schriftliche Vollmacht 
nachzuweisen und zu den Akten der Regierung von Oberfranken zu 
geben, soweit diese im Verfahren noch nicht vorgelegt wurde.

6. �Kosten, die durch die Teilnahme an der Online-Konsultation oder 
durch Vertreterbestellung entstehen, können nicht erstattet werden.

7. �Der Inhalt dieser Bekanntmachung, die Planunterlagen sowie wei­
tere Informationen können auf der Internetseite der Regierung von 
Oberfranken unter (www.reg-ofr.de/obrbn) sowie auf den 
Internetseiten der u. g. Kommunen unter https://www.muenchberg.
de/, https://www.weissdorf.de/, https://www.sparneck.de/, https://
www.schwarzenbach-saale.de/, https://www.kirchenlamitz.de/, ht­
tps://www.marktleuthen.de/, http://www.95186-hoechstaedt.de/, 
https://www.wunsiedel.de/, https://thiersheim.de/, https://www.
arzberg.de/index.php, https://www.marktredwitz.de/ eingesehen 
werden. Auf die Veröffentlichung dieser Bekanntmachung durch 
Aushang in den amtlichen Bekanntmachungskästen der Stadt 
Münchberg und der Stadt Schwarzenbach a.d. Saale sowie im 
Amtsblatt des Landkreises Wunsiedel für die Stadt Kirchenlamitz, 
die Stadt Marktleuthen, die Stadt Arzberg, den Markt Thiersheim 
und die Gemeinde Höchstädt i. Fichtelgebirge sowie in den 
Amtsblättern der Stadt Wunsiedel, der Stadt Marktredwitz, des 
Marktes Sparneck und der Gemeinde Weißdorf wird hingewiesen.

8. Eine Eingangsbestätigung zu den Äußerungen erfolgt nicht.

9. �Aufgrund der EU-Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) weisen 
wir darauf hin, dass im Rahmen der Online-Konsultation im o.g. 
Planfeststellungsverfahren die erhobenen Äußerun-gen und darin 
mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das 
Planfeststellungsverfahren von uns erhoben, gespeichert und verar­
beitet werden. Die persönlichen Daten werden benötigt, um den 
Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. Die Planfeststel-
lungsbehörde kann die Daten an die Vorhabenträgerin und ihre mit­
arbeitenden Büros zur Auswertung der Stellungnahmen weiterrei­
chen. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und somit 
rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung 
gem. Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Die Vorhabenträgerin und 
ihre Beauftragten sind zur Einhaltung der DSGVO verpflichtet.

Bayreuth, den 12.08.2020, 

Regierung von Oberfranken; 
gez. Dr. Boerner, Abteilungsdirektorin

Nr. 139

Die Gemeinde Röslau erlässt aufgrund der Art. 20a Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2, 23, 32, 33, 34 Abs. 2 und 4, 35 Abs. 1 Satz 2, 40, 41, 88 und 
103 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796, 
BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch § 5 Abs. 2 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 737), folgende 

Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts

§ 1 
Zusammensetzung des Gemeinderats

Der Gemeinderat besteht aus dem berufsmäßigen ersten Bürgermeister 
und 14 ehrenamtlichen Mitgliedern.

§ 2 
Ausschüsse

(1)	� Der Gemeinderat bestellt zur Mitwirkung bei der Erledigung sei­
ner Aufgaben folgende ständige Ausschüsse:

	� a) �den Hauptverwaltungs- und Finanzausschuss, bestehend aus 
dem Vorsitzenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderats­
mitgliedern,

	� b) �den Bauausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und vier 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 c) �den Grundstücks-, Land- und Forstwirtschaftsausschuss, beste­
hend aus dem Vorsitzenden und vier ehrenamtlichen 
Gemeinderatsmitgliedern,

	 d) �den Kulturausschuss, bestehend aus dem Vorsitzenden und vier 
ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern,

	 e) �den Rechnungsprüfungsausschuss, bestehend aus dem 
Vorsitzenden und vier ehrenamtlichen Gemeinderatsmitgliedern.

(2)	� Den Vorsitz in dem in Abs. 1 Buchst. a) genannten Ausschuss 
führt der erste Bürgermeister. Im Bau-, Kultur-, Grundstücks- und 
Land- und Forstwirtschaftsausschuss führt ein vom ersten 
Bürgermeister bestimmtes und im Rechnungsprüfungsausschuss 
ein vom Gemeinderat bestimmtes ehrenamtliches 
Gemeinderatsmitglied den Vorsitz.

(3)	� Die Ausschüsse sind vorberatend tätig, soweit die 
Geschäftsordnung dies vorsieht und der Gemeinderat selbst zur 
Entscheidung zuständig ist. Im Übrigen beschließen sie anstelle 
des Gemeinderats (beschließende Ausschüsse).

(4)	� Das Aufgabengebiet der Ausschüsse im Einzelnen ergibt sich aus 
der Geschäftsordnung, soweit es nicht durch gesetzliche 
Bestimmungen festgelegt ist.

§ 3 
Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder;

Entschädigung

(1)	� Die Tätigkeit der ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder er­
streckt sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und 
Entscheidungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse. 
Außerdem können einzelnen Mitgliedern besondere Verwaltungs- 
und Überwachungsbefugnisse nach näherer Vorschrift der 
Geschäftsordnung übertragen werden.
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(2)	� Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für ihre 
Tätigkeit als Entschädigung ein Sitzungsgeld von je 20,00 € für 
die notwendige und nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen des 
Gemeinderates sowie ein Sitzungsgeld von je 15,00 € für die not­
wendige und nachgewiesene Teilnahme an Sitzungen ihrer 
Gemeinderatsfraktion, die Ausschussmitglieder ein Sitzungsgeld 
von je 15,00 € für die notwendige und nachgewiesene Teilnahme 
an Sitzungen eines Ausschusses. Die Fraktionsvorsitzenden erhal­
ten für ihre Tätigkeit als Entschädigung einen Pauschalbetrag von 
monatlich 20,00€.

(3)	� Gemeinderatsmitglieder, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 
außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen 
Verdienstausfalls. Selbstständig Tätige erhalten eine 
Pauschalentschädigung von 6,00 € je volle Stunde für den 
Verdienstausfall, der durch Zeitversäumnis in ihrer beruflichen 
Tätigkeit entstanden ist. Sonstige Gemeinderatsmitglieder, denen 
im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der 
in der Regel nur durch das Nachholen versäumter Arbeit oder 
Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, er­
halten eine Pauschalentschädigung von 6,00 € je volle Stunde. 
Die Ersatzleistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag 
gewährt.

(4)	� Die ehrenamtlichen Gemeinderatsmitglieder erhalten für auswär­
tige Tätigkeit Reisekosten und Tagegelder nach den Sätzen der 
Stufe B des Bayerischen Reisekostengesetzes.

§ 4
Erster Bürgermeister

Der erste Bürgermeister ist Beamter auf Zeit.

§ 5
Weitere Bürgermeister

Der zweite Bürgermeister ist Ehrenbeamter.

§ 6
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.05.2020 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Satzung zur Regelung von Fragen des örtlichen 
Gemeindeverfassungsrechts der Gemeinde Röslau vom 01.05.2014 
außer Kraft.

Röslau, den 12. Mai 2020, 

Gemeinde Röslau; 
gez. Heiko Tröger, 2. Bürgermeister

__________

Nr. 140

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung des Marktes Schirnding für das 

Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der Markt 
Schirnding folgende Haushaltssat-zung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 2.240.000 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 2.172.200 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs­
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushalts-plan wird auf 373.333 € festgesetzt.

§ 5

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 67 und 71 GO geneh­
migungspflichtigen Teile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli­
chen Bekanntmachung einer Haus-haltssatzung in der Geschäftsstelle 
der Verwaltungsgemeinschaft Schirnding in Schirnding öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung -BekV- zugänglich.

Schirnding, 7. August 2020, 

Markt Schirnding; 
gez. Fleischer, Erste Bürgermeisterin

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern be­
tragen nachrichtlich: 

1.	 Grundsteuer
	
	 a) für land- und forstwirtschaftlichen Betriebe  (A)	 375 v. H.
	 b) für die Grundstücke   (B)	 350 v. H.

2.	 Gewerbesteuer	 360 v. H.
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Nr. 141

Bekanntmachung 
der Haushaltssatzung des Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Arzberger Gruppe 
für das Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund von Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband zur 
Wasserversorgung der Arzberger Gruppe folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 220.000 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 314.000 €

ab.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 300.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4

(1)	 Betriebskostenumlage

	 Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben.

(2)	 Investitionsumlage

	 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000 € festgesetzt.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2020 in Kraft.

II.

Das Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge hat als Rechtsaufsichts­
behörde die nach Art. 71 Abs. 2 GO erforderliche Genehmigung zu § 

2 der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 19. August 2020 Nr. 20 – 
9413 erteilt.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli­
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
des Zweckverbandes, Hauptstraße 5, 95706 Schirnding, öffentlich 
gemäß Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO i. V. m. § 4 der 
Bekanntmachungsverordnung – BekV – zu-gänglich. 

Schirnding, 20. August 2020, 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Arzberger Gruppe; 
gez. Fleischer, Zweckverbandsvorsitzende

__________

Nr. 142

871-01- 055225

Gemeinsames Kommunalunternehmen Abwasserbeseitigung 
Hohenberg/ Schirnding 

Amtliche Bekanntmachung

Gemäß § 27 Abs. 3 der Verordnung über Kommunalunternehmen 
(KUV) vom 19. März 1998 (GVBl 1998 S. 220), zuletzt geändert 
durch § 1 Abs. 56 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl S. 98), 
wird der Jahresabschluss des gemeinsamen Kommunalunternehmens 
Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding für das Jahr 2019 be­
kanntgegeben. 

In der öffentlichen Sitzung des Verwaltungsrats vom 9. Juli 2020 
wurde der Jahresabschluss 2019 mit einem Jahresgewinn von 
60.038,18 € und einer Bilanzsumme von 7.329.523,96 € festgestellt 
und beschlossen. Der Jahresgewinn 2019 von 60.038,18 € wird auf 
neue Rechnung vorgetragen.

Die Abschlussprüfung erfolgte durch die Rödl & Partner GmbH, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
Nürnberg, gemäß den Grundlagen des § 27 Abs. 2 KUV in Verbindung 
mit Art. 107 GO und trägt abschließend den nachfolgenden 
Prüfungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An das Gemeinsame Kommunalunternehmen Abwasserbeseitigung 
Hohenberg/Schirnding, Schirnding

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Gemeinsamen Kommunal­
unternehmens Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding, 
Schirnding, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und 
der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein­
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht des Gemeinsamen Kommunalunternehmens Abwas-
serbeseitigung Hohenberg/Schirnding, Schirnding, für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 ge­
prüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewon-
nenen Erkenntnisse

•	 �entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden han­
delsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 



–  141  –

Herausgeber und Verleger: Landratsamt Wunsiedel, 95632 Wunsiedel, Telefon 09232/80-464
Druck: KB Medien GmbH & Co. KG

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 
und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie 
ihrer Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 
zum 31. Dezember 2019 und

•	 �vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen 
Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresab-
schluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu­
treffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 
Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist 
im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 
des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
han-delsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben 
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 
uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des 
Verwaltungsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des 
Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften gel­
tenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-gens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 
er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ord-nungsmä­
ßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-lungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter 
dafür verantwort-lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Wei-teren hat er die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 
oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Außerdem ist der 
gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter 
verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die 
er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts 
in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen ge-setzli­
chen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 
Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des 
Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlan­
gen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – be­
absichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und 
ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen 
mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonne­
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünfti­
gen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 
Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. Hinreichende 
Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie da­
für, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung 
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut­
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführ­
te Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. 
Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünfti­
gerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt 
die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts 
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beein­
flussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus 
und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 �identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – be­
absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen 
Prüfungs-handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch so­
wie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 
sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 
Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufge­
deckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da 
Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beab­
sichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. 
das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

•	 �gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des 
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den 
für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und 
Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der 
Gesellschaft abzugeben.

•	 �beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen 
Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die 
Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestell-ten 
geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

•	 �ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des 
von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungs­
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fä-higkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 
Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge­
hörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht auf­
merksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind, unser jeweiliges Prü-fungsurteil zu modifizieren. Wir zie­
hen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmens-tätigkeit nicht mehr fortführen kann.

•	 �beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den 
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie 
ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
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und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen­
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt.

•	 �beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem 
Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm 
vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.

•	 �führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im 
Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetz-lichen Vertretern 
zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 
die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden 
Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unver­
meidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 
zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 
Prüfung feststellen.

Nürnberg, den 24.04.2020, 	

Rödl & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

gez. Langenbach	 gez. Langer
Wirtschaftsprüfer	 Wirtschaftsprüferin“	

Der Jahresabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 
Anhang, Entwicklung des Anlagevermögens und Lagebericht liegen 
ab dem Tag der Bekanntmachung bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Schirnding, während der allgemeinen Öffnungszeiten, an sieben 
Tagen öffentlich aus.

Schirnding, den 14. Juli 2020, 

Gemeinsames Kommunalunternehmen 
Abwasserbeseitigung Hohenberg/Schirnding; 

gez. Andreas Bauer, Vorstand

__________

Nr. 143

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes 
Thiersheim für das Haushaltsjahr 2020

I.

Auf Grund von Art. 8 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 1 des Bayerischen 
Schulfinanzierungsgesetzes in Verbin-dung mit Art. 40 Abs. 1 und 
Art. 41 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in 
Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt der 
Schulverband Thiersheim folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 

wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 148.900 €

und

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit	 45.000 €

ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions­
förderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt.

§ 4

(1)	 Verwaltungsumlage

	 1. �Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Aus-gaben im 
Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 
117.000 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler 
auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt.

	 2. �Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßge­
bende Schülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2019 auf 
37 Verbandsschüler festgesetzt.

	 3. �Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 3.162,1622 
€ festgesetzt.

(2)	 Investitionsumlage

	 Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben.

§ 5

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht bean-sprucht.

§ 6

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen.

§ 7

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

II.

Die Haushaltssatzung enthält keine gemäß Art. 9 Abs. 1 BaySchFG i. 
V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG i. V. m. Art. 67 und 71 GO genehmi­
gungspflichtigen Teile.

III.

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen ist bis zur nächsten amtli­
chen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäftsstelle 
der VG Thiersheim in Thiersheim öffentlich gemäß Art. 65 Abs. 3 
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Satz 3 GO i. V. m. § 4 der Bekanntmachungsverordnung -BekV- zu­
gänglich. 

Thiersheim, 31. Juli 2020, 

Schulverband Thiersheim; 
gez. Frohmader, Schulverbandsvorsitzender

__________

Nr. 144

Sparkasse Hochfranken

Kraftloserklärung (Art. 39 AGBGB)  

Der Vorstand der Sparkasse Hochfranken hat mit Verfügung vom 
19.08.2020 das von der Sparkasse Hochfranken, Anstalt des öffent­
lichen Rechts in Hof, ausgestellte Sparkassenbuch Nr. 3025020508 
für kraftlos erklärt, nachdem das Aufgebotsverfahren zur 
Kraftloserklärung dieses Sparkassenbuches durchgeführt worden ist 
und Rechte Dritter an dem Sparguthaben nicht geltend gemacht 
wurden.  

Selb, 20.08.2020, 

Sparkasse Hochfranken; 
gez. Maurer, Vorstand


